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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Berufsverband für Angewandte Psychologie SBAP 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SBAP 
 
 
Adresse : Konradstrasse 6 
 
 
Kontaktperson : Michèle Andermatt 
 
 
Telefon : 043 268 0405 
 
 
E-Mail : michele.andermatt@sbap.ch 
 
 
Datum : 10.01.2019 
 
 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen! 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. 
 
3.  Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 25. Januar 2019 an folgende E-mail Adressen: gever@bag.admin.ch und GesBG@bag.admin.ch. 
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Allgemeine	Bemerkungen	
Name/Firma Bemerkung/Anregung 

SBAP Der Schweizerische Berufsverband für Angewandte Psychologie äussert sich in dieser Vernehmlassungsantwort nur zu den Teilen der Vorlage, welche 
seine Berufsleute direkt betreffen. Dies sind die vorgesehenen Änderungen und Anpassungen der Psychologieberufeverordnung und diejenigen der 
Verordnung über das Psychologieberuferegister. Der SBAP äussert sich nicht zum Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz (GesBG) und 
auch nicht zur Teilrevision der Medizinalberufeverordnung und Registerverordnung MedGB. 

Der SBAP unterstützt die Bestrebungen für eine einheitliche Gesetzgebung in Bezug auf die Berufsausübung in den Gesundheitsberufen und begrüsst 
daher die Anpassung des Geltungsbereichs der Berufsausübungsbestimmungen im PsyG vom 18.März 2011 mit der Streichung des Ausdrucks 
«privatwirtschaftlich» und dessen Ausweitung auf alle in eigener fachlicher Verantwortung tätigen Fachpersonen. Psychologinnen und Psychologen mit 
eidgenössisch anerkannter Weiterbildung in Psychotherapie arbeiten in drei verschiedenen Settings: 1) Delegation (unter ärztlicher Aufsicht), 2) 
Anstellung in einer Institution und 3) Selbständigkeit. Die Anwendung der Begrifflichkeit «in eigener fachlicher Verantwortung» auf diese drei 
verschiedenen Arbeitssettings schafft Rechtsunsicherheit. Was bedeutet «in eigener fachlicher Verantwortung“, wenn die PsychotherapeutIn in einer 
psychiatrischen Praxis unter der direkten Aufsicht und Verantwortung des Arztes und im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses arbeitet? Weder der 
vorliegende Entwurf der Verordnung noch der erläuternde Bericht berücksichtigen diese Differenzierung. Der SBAP fordert schon lange, dass das 
heutige Modell der Delegation, welches als Übergansregelung vorgesehen war, mit dem Anordnungsmodell abgelöst wird. Wird diese Forderung 
endlich umgesetzt, löst dies auch die oben genannte Rechtsunsicherheit in Bezug auf das Delegationsmodell. In Artikel 5 PsyG wird festgehalten, dass 
die Weiterbildung die in der Hochschulausbildung erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und die soziale Kompetenz so erweitert und vertieft, dass die 
Absolventinnen und Absolventen in den entsprechenden Fachgebieten der Psychologie EIGENVERANTWORTLICH tätig werden können. Hat also ein 
Psychologe oder eine Psychologin eine akkreditierte postgraduale Ausbildung abgeschlossen, arbeitet die Person in eigener fachlicher Verantwortung. 
Das Delegationsmodell widerspricht dieser Tatsache und gehört abgeschafft! 

Der SBAP nimmt zu den einzelnen Artikeln im Formular unten zu den vorgeschlagenen Änderungen Stellung. 
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Entwurf	Teilrevision	der	Psychologieberufeverordnung	
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
SBAP 1 und 7   Der SBAP findet es richtig, dass die Bescheinigungen für inländische Hochschulabschlüsse und eidgenössische 

Weiterbildungstitel sowie Urkunden über den eidgenössischen Weiterbildungstitel vom Bundesamt für Gesundheit auf 
Antrag ausgestellt werden. 

SBAP 6 1 c "Klinische Psychologie" ist ein Begriff wie "Forensische Medizin", d.h. zusammengehörig bestehend aus Adjektiv und 
Substantiv. "Klinisch" ist demzufolge nicht nur ein Adjektiv zur näheren Beschreibung des Substantivs. Dies sollte auch bei 
der entsprechenden Berufsbezeichnung in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c so gehandhabt werden. 

Antrag: Klinische Psychologin oder Klinischer Psychologe (Grossschreibung) 

SBAP 8 1       Aus Gründen der Erhöhung der Kostendeckung im Bereich des PsyG sowie der Gleichbehandlung der Angehörigen der 
Psychologie- und der Medizinalberufe unterstützt der SBAP die Einführung der neuen Gebühren für das Ausstellen von 
Bescheinigungen und Urkunden sowie den Eintrag ins PsyReg. Wir begrüssen eine Harmonisierung in diesem Bereich. 
Daher möchten wir auch darauf hinweisen, dass es bei den Gebühren für die Akkreditierungsverfügungen (nach Artikel 16 
in Verbindung mit Artikel 34 Absatz 1 PsyG), welche ebenfalls im Anhang 1 zu Artikel 8 der Psychologieberufeverordnung 
geregelt sind, eine massive Ungleichbehandlung zwischen den Weiterbildungsorganisationen der ärztlichen 
Psychotherapieausbildung und denjenigen der psychologischen Psychotherapieausbildung gibt. Bei der Weiterbildung zum 
Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie fallen die Akkreditierungsgebühren des Bundes gesamtschweizerisch nur einmal 
an (Weiterbildungsprogramm SIWF). Bei der Weiterbildung zum Fachpsychologen Psychotherapie muss jeder einzelne 
Weiterbildungsgang akkreditiert werden (Kosten jeweils CHF 20'000 bis CHF 40'000). Die Akkreditierungsgebühren im 
Bereich der psychologischen Psychotherapieweiterbildung sind somit gesamtschweizerisch rund 40-50 Mal höher 
(abhängig von der Anzahl der akkreditierten Weiterbildungsgänge) als diejenigen in ärztlichen 
Psychotherapieweiterbildung. Diese Mehrkosten müssen letztendlich durch die Weiterzubildenden bezahlt werden. Diese 
enormen Mehrkosten für Psychologen sind in keiner Weise zu rechtfertigen. Der SBAP ist daher der Meinung, dass es bei 
der Gebührenregelung für die Akkreditierungsverfügungen eine gerechtere Lösung braucht.  
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Entwurf	Teilrevision	der	Registerverordnung	PsyG	
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 

3 2 c Der SBAP begrüsst die Vereinheitlichung der Eintragungsmöglichkeiten des MedReg und des PsyReg. Die Möglichkeit, 
dass diejenigen Kantone, welche Berufsbewilligungen befristet erteilen, dies auch so im Register eintragen können, ist 
sinnvoll. 

SBAP 3 2 e 
Die Namen der Praxis oder des Betriebs, die Telefonnummern und E-Mail-Adressen sind im MedReg fakultative Angaben. 
Der SBAP fordert hier Vereinheitlichung zwischen den beiden Registern. Der Eintrag der Daten nach Art. 3, Abs. 2, Bst. e 
sollen auch in der Registerverordnung PsyG fakultativ sein. 

SBAP 19 2bis 

und 
3bis 

      Der SBAP begrüsst es, dass die Kosten für die Bearbeitung des Antrags und die Erstellung von Verfügungen nach Artikel 
11 Absatz 3 nach Aufwand erhoben werden und der Berechnungsansatz ausgewiesen wird.  

SBAP Anhang Datenlieferung, 
-bearbeitung und -
nutzung: Rechte und 
Pflichten 

Der SBAP begrüsst es, dass das Geburtsdatum nicht mehr öffentlich einsehbar ist und somit auch hier das 
Psychologieberuferegister mit demjenigen der Medizinalberufe harmonisiert wird. Das Alter ist hingegen ein wichtiges 
Entscheidungskriterium bei der Wahl einer/s Therapeutin/en. Daher finden wir es richtig, dass das Geburtsjahr der Person 
weiterhin im Internet veröffentlicht wird. 

Gemäss Anhang Datenlieferung, -bearbeitung und -nutzung: Rechte und Pflichten sind die Weiterbildungsorganisationen 
dazu verpflichtet das Todesdatum zu melden. Der SBAP als Datenlieferantin nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a-d sowie 
f und g hat keinen Zugang zu den Daten über den Tod von Personen, die im PsyReg geführt werden. Der SBAP fordert 
daher, dass in der Linie «Todesdatum*» der Buchstabe C in der Spalte «WB-Org» gestrichen wird. 

 
 

Erläuternder	Bericht	zu	den	Teilrevisionen	der	Medizinalberufeverordnung,	Registerverordnung	MedBG,	
Psychologieberufeverordnung	und	Registerverordnung	PsyG	

Name/Firma Kapitel-Nr. / Art. Bemerkung/Anregung 
SBAP - - 
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